
1 Strafprozeßordnung — StPO

§289
Wirkung der Einlegung
(1) Durch rechtzeitige Einlegung des Prote
stes und der Berufung wird die Rechtskraft 
des Urteils, soweit es angefochten wird, ge
hemmt. Das gleiche gilt, wenn gegen die 
Entscheidung über den Schadensersatz 
fristgemäß Beschwerde eingelegt wird. Im 
Falle einer Beschränkung steht die Rechts
kraft des Urteils einer Entscheidung zugun
sten des Angeklagten (§ 291) nicht entge
gen.
(2) Dem Staatsanwalt und dem Angeklag
ten, denen das Urteil noch nicht zugestellt 
war, ist es nach Einlegung des Rechtsmit
tels zuzustellen. § 184 Absatz 5 gilt entspre
chend.

§290
Rücknahme
Protest oder Berufung können bis zum 
Ende der Schlußvorträge zurückgenommen 
werden.

§291
Inhalt
Protest und Berufung führen unter Beach
tung einer Beschränkung des Rechtsmittels 
zur Nachprüfung des Urteils unter folgen
den Gesichtspunkten:
1. ungenügende Aufklärung und unrichtige 

Feststellung des Sachverhalts (§ 222);
2. Verletzung der Vorschriften über das 

Gerichtsverfahren;
3. Verletzung des Strafgesetzes durch 

Nichtanwendung oder unrichtige An
wendung ;

4. nach Art und Höhe unrichtige Strafe. 
Das Gericht ist an eine Beschränkung nicht 
gebunden, wenn sie einer Entscheidung zu
gunsten des Angeklagten entgegenstehen 
würde.

§292
Beteiligung des Geschädigten
Wird Protest oder Berufung gegen ein Ur
teil eingelegt, kann sich der Geschädigte, 
über dessen Schadensersatzanspruch im 
Verfahren erster Instanz entschieden 
wurde, auch an dem Verfahren zweiter In
stanz beteiligen. Er ist von der Hauptver
handlung zu benachrichtigen.

§293
Entscheidungen über das Rechtsmittel
(1) Über Protest und Berufung ist auf 
Grund einer Hauptverhandlung zu ent
scheiden.
(2) Sind die Bestimmungen über die Einle
gung von Protest oder Berufung nicht be
achtet, wird das Rechtsmittel ohne Haupt
verhandlung durch Beschluß verworfen.
(3) Die Berufung kann ohne Hauptver
handlung durch Beschluß verworfen wer
den, wenn sie nach einstimmiger Auffas
sung des Rechtsmittelgerichts offensichtlich 
unbegründet ist. Eine Verwerfung als 
offensichtlich unbegründet ist nur zulässig, 
wenn die Überprüfung ohne Durchführung 
einer Hauptverhandlung unter Berücksich
tigung der mit dem Rechtsmittel vorge
brachten Einwände bereits die Richtigkeit 
des Urteils zweifelsfrei ergibt.

Anmerkung: Zur Aufrechterhaltung und 
zum Erlaß eines Haftbefehls nach Ur
teilsverkündung in erster Instanz und zur 
Wirkung der Rechtskraft des Urteils auf 
den Haftbefehl vgl. Anm. nach § 246 StPO.

§294
Frist der Hauptverhandlung
Die Hauptverhandlung zur Entscheidung 
über den Protest oder die Berufung hat 
spätestens vier Wochen nach Eingang der 
Akten bei dem Rechtsmittelgericht, bei be
schleunigten Verfahren und bei Verfahren, 
in denen auf Haftstrafe erkannt wurde, un
verzüglich stattzufinden. Kann die Frist 
wegen besonderer Gründe nicht eingehal
ten werden, sind diese von dem Vorsitzen
den in den Akten zu vermerken.

§295
Benachrichtigung
von der Hauptverhandlung
(1) Der Angeklagte und sein Verteidiger 
sowie die Eltern oder sonstigen Erziehungs
berechtigten eines jugendlichen Angeklag
ten sind vom Termin der Hauptverhand
lung zu benachrichtigen.
(2) Der Vorsitzende kann das persönliche 
Erscheinen des Angeklagten oder seine Vor
führung anordnen. Die Notwendigkeit der 
Anwesenheit des Angeklagten ist stets zu 
prüfen. Der inhaftierte Angeklagte hat, 
wenn sein persönliches Erscheinen nicht an
geordnet wird, keinen Anspruch auf Anwe
senheit.
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